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Stellungnahme zur Stellungnahme zur 5. Änderung des Flächennutzungsplans / 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 10 in der Gemeinde Galmsbüll („PV-FFA“)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Im Namen des BUND-
Landesverbandes Schleswig-Holstein nehme ich wie folgt Stellung:

Der BUND SH sieht zurzeit Solar-Freiflächenanlagen kritisch, da die bisher genutzten 
Flächen zum größten Teil unversiegelte Flächen sind, nämlich landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. Der BUND SH fordert deshalb, Solar-Anlagen vorrangig auf Flächen zu 
installieren, die bereits versiegelt sind.

Im Gegensatz zu Solar-Anlagen auf bereits versiegelten Flächen und Dächern nehmen 
Freiflächenanlagen Bodenflächen in Anspruch und verändern damit Lebensräume und 
das Landschaftsbild. Erst einmal führen sie zu folgenden Konflikten:

 Verlust landwirtschaftlicher Produktionsfläche

 Barrierewirkung durch Zäune

 Verlust von Rast-, Nahrungs- und Bruthabitaten

 Technisierung der Landschaft

Die hieraus entstehende Konflikte mit dem Natur- und Artenschutz müssen vermieden 
und minimiert werden. 

Der vorgesehene Standort wird abgelehnt, da er in einem Wiesenvogelbrutgebiet liegt.

Dem Umstand, dass der Standort in einem Wiesenvogelbrutgebiet liegt, wird nicht 
Rechnung getragen.
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So wird unter Punkt C Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt pauschal festgestellt, dass 
keine Veränderungen der Standortbedingungen und damit keine Veränderungen der 
Artenzusammensetzung erfolgen wird. Zur Erfassung wurde lediglich eine 
Biotoptypenkartierung durchgeführt. Die Durchführung eines Vogelgutachtens zur 
Erfassung möglicher Brutvögel wird als nicht notwendig erachtet. Dem kann der BUND 
nicht folgen. Da typische Wiesenbrutvögel sehr sensibel auf vorhandene Strukturen in der 
Umgebung reagieren, hat eine PV-FFA natürlich Auswirkungen auf mögliche 
Brutvorkommen von Wiesenvögeln.
Da eine Errichtung in einem ausgewiesenen Wiesenvogelbrutgebiet erfolgen soll, ist die 
Durchführung eines Vogelgutachtens durchzuführen.

Außerdem wird den Vorgaben der Landes- und Regionalplanung, PV-FFA möglichst in 
Anbindung an bestehende Siedlungsstrukturen zu errichten nicht entsprochen. So heißt 
es in dem entsprechenden Absatz auf Seite 9: „Die geplante PV-Anlage liegt in 
unmittelbarer Nähe südwestlich des nächstgelegenen zusammenhängenden 
Siedlungsbereiches.“ Welcher Siedlungsbereich ist gemeint? Im gesamten Bereich sind 
lediglich Einzelhäuser vorhanden. Der nächste Siedlungsbereich in südwestlicher 
Richtung ist Dagebüll, in einer Entfernung von mehreren Kilometern.

Wir bitten uns über den Beschluss in Kenntnis zu setzen und um eine weitere Beteiligung 
im Verfahren.

Mit freundlichen Grüßen

Carl-Heinz Christiansen
BUND Schleswig-Holstein
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